
REPUBLIK öSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 

FüR SOZIALE VERWALTUNG 

1I_ 1861'&' Beilagen :tU den SunolVaphischeu Protokotten 

Worg NfltiQnat1l3t~1J XV. Cl!lIetzgebungsperiode 

1010 Wien, den .... 2.,.. .. Februar 

Zl. 30.037/50-V/3/1981 

Stubeoring I 
TeI.phon 7S 00 

B e a n t W 0 r tun g 
==================:==== 

!f01tAS 

~981 -02- 0 5 
zu !11'1IJ 

der Anfrage der Abgeordneten WIMMERSBERGER 

und Genossen betreffend Verbesserung der 

Modalitäten der Briefwahl im Rahmen der Be-

triebsratswahlen (Nr. 914/J) 

Zur Anfrag~ 

"Werden Sie eine Änderu..ng der Betriebsratswahlordnui'lg 

vornehmen, damit Wahlkartenwähler rechtzeitig die von 

den wahlwerbenden G-ruppen vorgedruckten Stimmzettel zu­

gesandt bekommen können?" 

nehme ich wie folgt Stellung: 

Zunächst möchte ich grundsätzlich zu dieser 1'\n.frage be­

merken, daß auf Grund der Besti.mmu.ngen der Betriebsrats­

Wahlordnung 1974, BGBl. Nr. 319, der Wähler entweder den 

ihm vom Wahl vorstand ausgefolgten neutralen Stimmzettel 

oder einen emderen , den Besti.mmungf:m der Wahlklu'H1machung 

entsprechenden S t immzett e1 verwenden kanj'.l, al so 

gegen der in der Anfragebegründu.Yl,g ZlJffi A.usclruck 

- ,::mt-
., , 

{;e c:ra_c n. -

ten Meinung - nicht. den, ihm von füner wahl'Nerbenden Gru lJ ,-

pe zugesandten Stimmzettf?l unbedingt verwelld.en soll. 

1981 
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Gemäß § ?? Aha 2 BR'Vn 1q7/~ 'I.:::l+ ']' e V/C:.1 .. hLecgrupp_e, deren _. _ • . •• "~ ~ - .l c~ ...• , _ ~ 

Wahlvorschlag zugela,3~'lfHl wu.ede l ,ia,cl nech t} zu den Bera-

tungen über die I')estc'3b,ülung der zur '(1rieflichen Stimm-

abgabe Berechtigten einen BS002chter Z'J. :?~n.tsenden. Die­

ses Recht soll u.a. sicherstellen, daß die wahlwerbenden 

Gruppen zum frühestmögl iehen Zei. tpunkt _. näml ich bei der 

Beschlußfassung über die Zulassl.mg zur Brief'1V8.hl - von 

den Namen, Adressen ete. der ?lahlkartemvälüer Kenntnis 

erlangen und die Zusendllng der Stimmzettel, die von den 

wahlwerbenden Gruppen aufgelegt werden? r.echtz ':3itig er­

folgen kann. 

Daher ist meiner Ansicht nach eine diesD;:::'jUgliche Novel­

lierung der Betriebsrats,-W.'J.hlordmIIlg 1974 nicht unbedingt 

geboten. 

In diesem Zusammenhang möehto ich ,ic.~d\)ch darauf hinwei-

sen, daß die dem Wahl'/orstand gemäß § 55 Abs.·/ des Ar­

beitsverfass~lgsgesetze3, EGBl. Nr. 22/1974, fUr die Durch­

führung des Wahl'lerfahrens ztJ3tehcnde -?l:'ist von vier Wo·-

ehen vielfach als zu knüpp beme:EJSen empf\,mden wird. Da-

Frist an das Bur:desministf'::riclill f-Ur ~1O'lü'tle VerwaltuJ."1g her­

angetragen. Demzufol,ge wer'eie ich :::tn]):Urlich der nächsten 

Novellierung dieses Geset:z;es die Ver1ängerung dieser Frist 

von vier auf sechs Wochen zur Diskussion stellen. 

Cl ,,~u<::h zu 

einer Verlängerung ;lar }'rL~3ten der Bel; e r\g.ts-Wahl-

ordnung 1974 fUln'->._tl ljl1d d h oe ",'!l~ daß da.s gemäß 

§ 22 Abs. 3 BmVOlrY7(~ allzu.f,~rti.. e V':!l'ze:Lchnis der 

Wahlkart envvähl En~ 

fertiggestellt sei.n kan.n 

tel der 'Nahlwerb(?ndeD. 

di,'3 Stimmzet-

penfrOJ:ler al~:l de:cze i t möglich 

den WahlkarterHi3.hlern iXberrnt t;talt wsrdcm. ~{ODnen. 
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